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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §9 Abs1;

1. BAO § 20 heute

2. BAO § 20 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Es handelt sich bei der Feststellung der Uneinbringlichkeit der Abgaben und der schuldhaften P8ichtverletzung, die

zum Abgabenausfall geführt hat, um Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um eine Person überhaupt als

Haftende iSd § 9 Abs. 1 BAO in Betracht ziehen zu können. Deren tatsächliche Inanspruchnahme bleibt der sich daran

anschließenden Ermessensentscheidung vorbehalten.Es handelt sich bei der Feststellung der Uneinbringlichkeit der

Abgaben und der schuldhaften P8ichtverletzung, die zum Abgabenausfall geführt hat, um Voraussetzungen, die erfüllt

sein müssen, um eine Person überhaupt als Haftende iSd Paragraph 9, Absatz eins, BAO in Betracht ziehen zu können.

Deren tatsächliche Inanspruchnahme bleibt der sich daran anschließenden Ermessensentscheidung vorbehalten.
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